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Regeste
Asyl und Wegweisung (verkürzte Beschwerdefrist)
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG [SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).
E. 1.2
Aufgrund der Zuweisung des Beschwerdeführers in die Testphase des Verfahrenszentrums in Zürich kommt die Verordnung vom 4. September 2013 über die Durchführung von Testphasen zu den Beschleunigungsmassnahmen im Asylbereich (TestV, SR 142.318.1) zur Anwendung (Art. 1 und Art. 4 Abs. 1 TestV).
E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwer-deführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 AsylG und Art. 38 TestV i.V.m. Art. 112b Abs. 3 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist, mit Ausnahme der nachfolgenden Ausführungen, einzutreten. Der Beschwerde kommt von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (vgl. Art. 42 AsylG und Art. 55 VwVG) und die Vorinstanz hat diese auch nicht entzogen. Auf den diesbezüglichen Antrag ist somit nicht einzutreten.
E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).
E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.
E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).
E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
E. 5.1
Zur Begründung des ablehnenden Asylentscheids befand die Vorin-stanz die Vorbringen des Beschwerdeführers als den Anforderungen an die Glaubhaftmachung nicht genügend. Er habe widersprüchliche Angaben zum zeitlichen Ablauf der Ereignisse gemacht. So habe er zunächst ausgeführt, drei Tage nach seinem Marktbesuch einen Drohanruf erhalten zu haben. Im weiteren Verlauf der Anhörung habe er jedoch zu Protokoll gegeben, einen Drohanruf noch am Tag seines Marktbesuchs erhalten zu haben. Auch habe er erklärt, mit dem Staatsanwalt nach Erhalt des zweiten Telefonanrufs gesprochen zu haben. Im Widerspruch dazu habe er hingegen später ausgeführt, zwei Tage vor dem zweiten Telefonanruf eine Unterredung mit dem Staatsanwalt gehabt zu haben. Zudem habe er zunächst angegeben, dass der Staatsanwalt den Drohbrief, welchen ihm der Beschwerdeführer gezeigt habe, als leere Drohung angesehen habe. Im Verlauf der Anhörung habe der Beschwerdeführer jedoch behauptet, der Staatsanwalt habe ihm geraten, das Land zu verlassen, da er sich in Gefahr befinde. Da die Kernelemente der Vorbringen des Beschwerdeführers nicht glaubhaft seien, könne darauf verzichtet werden, auf weitere Unglaubhaftigkeitselemente einzugehen. Aufgrund der Ablehnung des Asylgesuchs wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg. Den Vollzug der Wegweisung erachtete sie als völkerrechtlich zulässig sowie technisch möglich und praktisch durchführbar. In Tunesien herrsche weder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Zudem verfüge der Beschwerdeführer über eine solide Ausbildung in der (...) und jahrelange berufliche Erfahrung. Entsprechend sei der Vollzug der Wegweisung auch zumutbar.
E. 5.2
Auf Beschwerdeebene konkretisiert der Beschwerdeführer verschiedene Punkte seiner Aussagen und führt aus, es sei verständlich, dass eine Person, welche mit dem Tod bedroht worden sei und deshalb ihren Heimatort habe verlassen müssen, einige Daten vergesse oder durcheinanderbringe. Die Drohungen hätten sich innerhalb weniger Tage abgespielt. Tatsache sei, dass er sich am 4. Januar 2017 mit Freunden auf dem Markt in B._______ getroffen und kurz darauf erfahren habe, dass einer seiner Freunde erwürgt worden sei. Von den staatlichen Behörden - insbesondere der Polizei - habe er keine Unterstützung erhalten. Zudem habe sich die Polizei sein Mobiltelefon angeeignet, weshalb er zu ihr kein Vertrauen mehr haben konnte. Er habe sich an den Staatsanwalt gewandt, welcher ihm zugesichert habe, den Fall zu untersuchen. Dass er sich nicht mehr an dessen Namen erinnern könne, über keine Belege verfüge und die Befragungen bei der Polizei und beim Staatsanwalt durcheinandergebracht habe, sei nachvollziehbar. Er sei mit dem Tod bedroht worden und einer seiner Freunde, welcher sich in derselben Situation befunden habe, sei umgebracht worden. Somit sei verständlich, dass er so schnell wie möglich die Flucht ergriffen habe. In den Medien werde immer wieder von Gefechten zwischen der tunesischen Armee und militanten Islamisten an der algerischen Grenze berichtet. Am 13. November 2015 hätten Kämpfer des sogenannten islamischen Staates (IS) einen jungen Mann getötet, der sich geweigert habe, ihnen Lebensmittel zu besorgen. Dessen Cousin habe den Kopf des Getöteten der Familie übergeben müssen. Dies habe als Warnung an alle, die mit den Sicherheitskräften zusammenarbeiten oder sich gegen den IS stellen würden, gedient. In Tunis würden nach wie vor Terroranschläge verübt. Im Übrigen sei der Beschwerdeführer nicht in der Lage gewesen, an der Befragung teilzunehmen.
E. 5.3
Die Vorinstanz ist in ihren Erwägungen zur zutreffenden Erkenntnis gelangt, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit im Sinne von Art. 7 AsylG nicht genügen. Auf die betreffenden Erwägungen der Vorinstanz in ihrer Verfügung und die Zusammenfassung in E. 5.1 kann mit den nachfolgenden Ergänzungen verwiesen werden. Der Inhalt der Beschwerde führt zu keiner anderen Betrachtungsweise. Der Beschwerdeführer bekräftigt den bisherigen Sachverhalt unter Bezugnahme auf die von der Vorinstanz geltend gemachten Widersprüche, vermag diese jedoch nicht aufzulösen. Sein Vorbringen, er sei nicht im Stande gewesen an der Anhörung teilzunehmen, substantiiert er nicht weiter, weshalb nicht näher darauf einzugehen ist. Dem Anhörungsprotokoll sind jedenfalls keine Hinweise zu entnehmen, wonach er Schwierigkeiten gehabt hätte, der Anhörung zu folgen und die ihm gestellten Fragen zu beantworten. Ihm ist zwar zuzustimmen, dass die Anhörung eine psychische Belastung darstellt und mit diversen Ängsten verbunden sein kann. Dies vermag jedoch die Ungereimtheiten in seinen Ausführungen nicht zu erklären. Anlässlich der Anhörung führte er beispielsweise aus, den Staatsanwalt am 7. oder 8. Januar 2017 getroffen zu haben (vgl. vorinstanzliche Akten A27 F24). Gleichzeitig gab er zu Protokoll, das vorgenannte Treffen habe vor seinem Marktbesuch am 4. Januar 2017 stattgefunden (vgl. A 27 F6). Seine in der Beschwerdeschrift gemachten Ausführungen, wonach er sich an den Staatsanwalt gewandt habe, nachdem er realisiert habe, dass die Polizei sich sein Mobiltelefon angeeignet habe und er ihr nicht mehr habe vertrauen können (vgl. Beschwerdeschrift S. 5), widersprechen seinen Angaben anlässlich der Anhörung. Dort gab er zu Protokoll, dass er das Telefon zum Kommissariat gebracht habe, nachdem er mit dem Staatsanwalt gesprochen habe (vgl. A27 F16 und F24), um in der Folge wiederum zu behaupten, nach Erhalt des zweiten Telefonanrufs beim Staatsanwalt gewesen zu sein (vgl. A27 F14 ff. und F45 ff.). Es erübrigt sich, auf weitere nicht glaubhafte Elemente näher einzugehen, da die geschilderten Vorfälle - unabhängig von der Frage der Glaubhaftigkeit - ohnehin keine Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG entfalten. Weder aus den Gefechten zwischen militanten Islamisten und der tunesischen Armee noch aus den Gräueltaten des IS lässt sich eine flüchtlingsrechtlich beachtliche Verfolgung des Beschwerdeführers ableiten, da es sich hierbei nicht um gezielt gegen ihn gerichtete und damit asylrechtlich relevante Verfolgungsmassnahmen handelt. Zudem sollen sich sämtliche Ereignisse, aus denen der Beschwerdeführer eine Bedrohung ableitet, in seiner Heimatstadt B._______ abgespielt haben. Entsprechend könnte er sich allfälligen Nachteilen durch einen Umzug nach Tunis - was im Übrigen auch seine Eltern getan haben sollen (vgl. A27 F57) - entziehen, wo er bereits während dreier Jahre gelebt hat (vgl. A27 F6). Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, dass es in Tunis zu terroristischen Anschlägen gekommen ist. Allerdings herrscht dort keine Situation allgemeiner Gewalt, welche es für ihn unzumutbar erscheinen liesse, sich dort niederzulassen. Entgegen seinen Ausführungen liegen dem Gericht auch keine Informationen vor, wonach die tunesische Regierung Personen aus B._______ oder Berber einer asylrelevanten Behandlung im Sinne von Art. 3 AsylG aussetzen würde. Die entsprechenden Behauptungen hat er denn auch nicht weiter substantiiert.
E. 5.4
Zusammenfassend hat der Beschwerdeführer nichts vorgebracht, was geeignet wäre, seine Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz hat sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt.
E. 6.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).
E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).
E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AuG). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).
E. 7.2
Die Vorinstanz erkannte in der angefochtenen Verfügung (vgl. dort E. III) zutreffend, dass der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft keine Anwendung findet und keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Somit erweist sich der Vollzug der Wegweisung als zulässig. Ebenso zutreffend sind ihre Ausführungen, wonach in Tunesien keine Situation allgemeiner Gewalt herrscht und auch keine individuellen Gründe gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen. Auf die betreffenden Ausführungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden. Eine Wegweisung nach Tunesien ist somit zumutbar.
E. 7.3
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).
E. 7.4
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).
E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist abzuweisen.
E. 9.1
Der Beschwerdeführer beantragt die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und die Beiordnung des rubrizierten Rechtsvertreters als amtlichen Rechtsbeistand. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass seine Begehren als aussichtslos zu gelten haben. Damit ist eine der kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht gegeben, weshalb die Gesuche abzuweisen sind.
E. 9.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 750.- dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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